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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.1984

Norm

StGB §128 Abs1 Z2 B

Rechtssatz

Dem Gottesdienst gewidmete Sachen sind solche, an oder mit denen nach der herkömmlichen Anschauung der

betre4enden Kirche (oder Religionsgesellschaft) gottesdienstliche Handlungen vorgenommen werden. Das tri4t für

den Bereich der römisch-katholischen Kirche zwar in bezug auf Altäre, Altargefäße, Monstranzen, Kruzi=xe,

Meßgewänder und dergleichen zu, nicht aber auf vor einer Kapelle aufgestellte Engelfiguren.
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